
 

 
 
 

 

 

 

 

Nachschreiben 1 

Offenes Verfahren 

Landtag von Sachsen-Anhalt, GNUE „Sicherheitstechnische Maßnahmen 

Landtag“, Landtag von Sachsen-Anhalt, Domplatz 6-9, 39104 Magdeburg 

Gewerk:   Los 437 Medientechnik 

Vergabenummer:    ML-2026-0027 

Angebotsfrist:   27.02.2026 10:00 Uhr 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zur ordnungsgemäßen Kalkulation der o. g. Ausschreibung berücksichtigen 

Sie folgende näheren Informationen: 

 

Fragen: 

zu den technischen Mindestanforderungen der Ausschreibung bitten wir um 

Klärung bzw. Prüfung der nachfolgenden Punkte: 

1. Helligkeit des Displays (ohne Schutzglas) 

In den Vergabeunterlagen ist eine Helligkeit von 500 cd/m² (ohne Glas) 

gefordert. Da interaktive Displays mit einer Helligkeit von 350 cd/m² im 

vorgesehenen Einsatzumfeld (Innenräume wie Besprechungs- und 

Unterrichtsräume) eine gleichwertige Lesbarkeit und Darstellungsqualität 

bieten und in vergleichbaren Projekten erfolgreich eingesetzt werden, bitten 

wir um Prüfung, ob eine Helligkeit von ≥ 350 cd/m² als ausreichend akzeptiert 

werden kann. 
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2. Kontrastverhältnis 

Gefordert ist ein statisches Kontrastverhältnis von ≥ 8.000:1. 

Da viele Hersteller statische Kontrastverhältnisse technisch bedingt niedriger angeben, jedoch 

durch dynamische Kontrasttechnologien eine vergleichbare Bildqualität erreichen, bitten wir um 

Prüfung, ob alternativ ein dynamisches Kontrastverhältnis von ≥ 3.780:1 als gleichwertig 

zugelassen werden kann. 

3. Digitaler Audioeingang (DisplayPort) 

Für den digitalen Audioeingang ist derzeit 1 × DisplayPort gefordert. 

Da digitale Audiosignale auch über andere gängige Schnittstellen (z. B. HDMI, USB-C) in 

gleichwertiger Qualität übertragen werden können, bitten wir um Bestätigung, ob alternative 

digitale Audioeingänge als gleichwertig anerkannt werden. 

 

Antwort:  

Die im Leistungsverzeichnis sowie in den Vergabeunterlagen beschriebenen technischen 

Mindestanforderungen sind verbindlich. 

Die angebotenen Geräte und Leistungen müssen die dort festgelegten Anforderungen vollständig 

erfüllen. 

Hintergrund sind die Erfordernisse der Barrierefreiheit für hör- und sehbehinderte Personen, sowie 

die Kompatibilität mit entsprechenden technischen Hilfsmitteln auf Nutzerseite. 

Abweichungen oder alternative Ausführungen, welche die gestellten Mindestanforderungen nicht 

erfüllen, können daher nicht als gleichwertig anerkannt werden. 

 

 

 

Nachschreiben werden immer zum Bestandteil der Vergabeunterlagen erklärt. Die Angaben 

aus diesem Nachschreiben sind bei der Angebotserstellung zu berücksichtigen und zu beachten. 

Der Öffnungstermin bleibt unverändert. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

gez. Ulrich 

 


